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Sylvester 2003 – Muthig feiert mit seinen Freunden das neue Jahr und öffnet kurz nach 
Mitternacht eine neue Flasche Sekt. Noch beim Öffnen „explodiert“ diese Flasche in der 
Hand und birst in viele kleine Glasstückchen. Muthig erleidet hierdurch zum Teil tiefe 
Schnittwunden, die ärztlich versorgt werden müssen. 

 

Nach einigen Tagen stellt er Schadenersatzansprüche, hier insbesondere auf 
Schmerzensgeld gegen die Fa. Lustig als Hersteller des Sekts. Fa. Lustig GmbH wendet 
nun aber ein, dass sie äußerst gewissenhaft produziert und weder bei sich noch ihren 
Mitarbeitern ein Verschulden feststellen kann. 

 

Muthig hatte diese Sektflaschen aus einem Weinladen in seiner Nähe erworben.  

Erläutern Sie, ob und ggf. auf welchen gesetzlichen Grundlagen die Lustig GmbH und/oder 
der Weinhändler für die Schäden des Muthig haften muss, insbesondere auf Zahlung eines 
Schmerzensgeldes. Berücksichtigen Sie dabei, dass die Lustig GmbH kein Verschulden 
trifft. 
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Herr Muthig besitzt ein Einfamilienhaus, in dem er selber mit seiner Familie wohnt. In den 
Sommerferien verreist er; während dieser Zeit bittet er seinen Nachbarn, auf seine 
Wohnung aufzupassen und dabei u. a. auch die Blumen zu gießen. Der Nachbar Fleißig 
verspricht dies. 

 

Fleißig gießt die Blumen auf dem Balkon in der ersten Etage, passt dabei leider nicht auf, 
sodass der Blumenkasten herunterfällt und dabei einen Pkw eines anderen Nachbarn 
beschädigt. 

 

Der Eigentümer des Pkw macht Schadenersatzansprüche geltend, und zwar sowohl bei 
Herrn Muthig wie auch Herrn Fleißig. Beide melden diesen Schaden ihrer PHV, wobei 
sowohl Herr Muthig wie auch Herr Fleißig ihre PHV bei der Südsternversicherung 
abgeschlossen haben. 

 

Prüfen Sie anhand der maßgeblichen Bedingungen, ob Deckung besteht aus der PHV des 
Herrn Muthig oder der PHV des Herrn Fleißig. Aus welchem Versicherungsvertrag wird die 
Südsternversicherung Leistungen erbringen? 

9 Punkte 

 


